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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES

vom 19 . Dezember 1977

zur Festlegung ergänzender Bestimmungen zu den von den Mitgliedstaaten
durchzuführenden statistischen Erhebungen über den Rinderbestand

(78 /53/EWG)

Einige Bestimmungen der Richtlinie 73/ 132/EWG
gelten für die Durchführung einer Zwischenerhebung,
und es ist daher erforderlich , besondere Durchfüh
rungsbestimmungen über die Fristen für die Übermitt
lung der Ergebnisse und den Zeitraum für die Aufstel
lung der Vorausschätzungen zu erlassen .

Es ist erforderlich , den finanziellen Beitrag der Ge
meinschaft für die Ausgaben festzulegen , die den Mit
gliedstaaten durch die in der vorliegenden Richtlinie
vorgesehenen Erhebungen entstehen —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf die
Artikel 43 und 209 ,

gestützt auf die Richtlinie 73/ 132/EWG des Rates
vom 15 . Mai 1973 betreffend die statistischen Erhe
bungen über den Rinderbestand , die Vorausschätzun
gen über den Schlachtrinderanfall und Statistiken
über die Schlachtung von Rindern , die von den Mit
gliedstaaten durchzuführen sind ('),
auf Vorschlag der Kommission ,
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2 ),
in Erwägung nachstehender Gründe :
Um die Annäherung der Erhebungsmethoden und die
Harmonisierung der Statistiken des Rindersektors zu
fördern , sind einige Bestimmungen der Richtlinie
73/ 132/EWG zu präzisieren oder zu vervollständigen .
Italien , das aus technischen Gründen während des
Bezugszeitraums der Richtlinie 73/ 132/EWG die
Stichprobengrundlage nicht auf den neuesten Stand
bringen konnte , um die für die Gemeinschaft festge
setzten Stichprobenfehlergrenzen einzuhalten ,
wünscht eine Verlängerung der für die Abweichung
von Artikel 4 der genannten Richtlinie eingeräumten
Frist .

Eine jährliche Erhebung im Dezember hat sich als
unzureichend erwiesen , um die periodische Anpas
sung der kurzfristigen Vorausschätzungen über das
mögliche Angebot an Rindern zu ermöglichen .

Artikel 1

( 1 ) Die in Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 2 der
Richtlinie 73/ 132/EWG vorgesehene Abweichung
wird für Italien bis 1980 verlängert .

( 2) Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie 73/ 132/EWG
erhält folgende Fassung :

„(4) Die Mitgliedstaaten treffen nötigenfalls ge
eignete Maßnahmen zur Schätzung der Beobach
tungsfehler."

(3 ) Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie 73/ 132/EWG
erhält folgende Fassung :

„(4) Die nach den Absätzen 2 und 3 aufzuberei
tenden Ergebnisse der Erhebungen können auf
Grund einer der beiden im Berichtsjahr durchge
führten Gemeinschaftserhebungen erzielt worden
sein ."

(') ABl . Nr . L 153 vom 9 . 6 . 1973 , S. 25 .
( 2 ) ABl . Nr . C 163 vom 11 . 7 . 1977 , S. 73 .
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(4) Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 73/ 132/EWG
erhält folgende Fassung :

„( 1 ) Die Mitgliedstaaten stellen auf der Grund
lage der Ergebnisse der Erhebungen und anderer
zur Verfügung stehender Daten Vorausschätzun
gen über die Bruttoeigenerzeugung an Rindern für
die beiden jeweils am 1 . Januar bzw. am 1 . Juli
beginnenden Sechsmonatszeiträume an .
Die Bruttoeigenerzeugung umfaßt die Gesamtzahl
der Schlachtungen von Rindern in - und ausländi
scher Herkunft zuzüglich des Außenhandelssaldos
an lebenden Rindern ."

(5) In Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie
73/ 132/EWG erhalten die ersten beiden Zeilen fol
gende Fassung :

„Die Vorausschätzung der Bruttoeigenerzeugung
an Rindern wird für folgende Kategorien erstellt

Artikel 2

( 1 ) Die Mitgliedstaaten führen jedes Jahr eine Zwi
schenerhebung über den Rinderbestand durch ; als
Stichtag wählen sie einen Tag im Mai oder Juni .

(2) Die erste Zwischenerhebung findet 1978 statt .

(3) Für die Zwischenerhebung gelten die Bestim
mungen der Richtlinie 73/ 132/EWG über die Erhe
bung von Dezember, mit Ausnahme von Artikel 5
Absätze 1 und 2 der genannten Richtlinie .

Jedoch können Mitgliedstaaten , die Schwierigkeiten
haben , in dem Fragebogen der Zwischenerhebung
sämtliche in Artikel 3 der Richtlinie 73/ 132/EWG

bezeichneten Kategorien zu berücksichtigen , die Zahl
der zum Schlachten bestimmten Rinderkategorien
sowie die Zahl der Färsen von einem Jahr und
darüber auf Grund der Ergebnisse ihrer nationalen
Erhebungen schätzen .

Die vorstehende Ausnahmebestimmung gilt bis 1980 ,
sofern sie nicht vom Rat auf Vorschlag der Kommis
sion verlängert wird .

(4) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission spä
testens am 30 . September die vorläufigen Ergebnisse
der Zwischenerhebung ohne Aufschlüsselung nach
Gebieten mit . Die endgültigen Ergebnisse werden so
rasch wie möglich übermittelt .

Artikel 3

Die Kosten , die bei der Durchführung der in dieser
Richtlinie vorgesehenen Erhebungen in den Jahren
1978 , 1979 und 1980 anfallen , werden in Höhe eines
im Haushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften
festzulegenden Pauschalbetrags übernommen .

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Brüssel am 19 . Dezember 1977 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

H. SIMONET


